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1674/2016
Gesetz 

über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016
Vom 28. April 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Nachtragshaushalt 2016

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushalts-
plan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

+ 40.660.000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigun-
gen auf

+ 176.580.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2016 vom  
16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 474) fest-
gestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausga-
ben auf insgesamt

15.079.801.000 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigun-
gen auf insgesamt

1.640.629.000 Euro

neu festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgeset-
zes 2016 bleibt unverändert.

§ 2 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

Das Haushaltsgesetz 2016 wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 13 wird die Titelbezeichnung „1111 
- 634 01“ geändert in „1611 - 634 03“.

b) Absatz 14 wird wie folgt gefasst:

„(14) Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für 
Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen und Haushaltsver-
merke einzurichten und zu ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzie-
rung aus Entnahmen aus dem Sondervermö-
gen IMPULS 2030 oder durch Minderausga-
ben im Einzelplan 16 gedeckt ist.“

2. In § 18 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zu-
gunsten des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft 
Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 
des am 30. September 2014 geschlossenen 
ÖPP-Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. 
Die Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 
50.000.000 Euro nicht überschreiten. Inan-
spruchnahmen aus Vorjahren sind anzurechnen.“

3 In § 26 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung die für die 
Durchführung des Staatsvertrages über einen 
gemeinsamen Prüfdienst für die Gesetzliche 
Kranken- und Pflegeversicherung Norddeutsch-
land (PDK-Nord) erforderlichen Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten 
oder zu ändern, in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderli-
che Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.“

4. In § 32 wird in Absatz 1 hinter Nummer 11 ein-
gefügt „12. § 26 Absatz 4“. Die bisherigen 
Nummern 12 bis 14 werden zu den neuen Num-
mern 13 bis 15.

§ 3 
Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushalts-
ordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anla-
gen beigefügt:

1. Gruppierungsübersicht

2. Funktionenübersicht

§ 4 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2016 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. April 2016

 To rs t en  A l b i g  Mon i ka  He i no l d
 Ministerpräsident Finanzministerin

 Anke  Spoo rendonk  B r i t ta  E r n s t
 Ministerin Ministerin
 für Justiz, Kultur und Europa für Schule und Berufsbildung

Anl.
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 S t e fan  S tud t  D r.  Robe r t  Habeck
 Minister Minister
 für Inneres und Bundesangelegenheiten für Energiewende, Landwirtschaft,
  Umwelt und ländliche Räume

 Re i nha rd  Meye r  K r i s t i n  A l he i t
 Minister Ministerin
 für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr  für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft
 und Technologie und Gleichstellung

Anlage 

zum Gesetz über die  

Feststellung eines Nachtrages zum 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 
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1675/2016
Gesetz 

zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetzes *)
Vom 3. Mai 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Schleswig-Holsteinischen 

Wohnraumförderungsgesetzes

Das Schleswig-Holsteinische Wohnraumförde-
rungsgesetz vom 25. April 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 194), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 789), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „und“ wird durch ein Komma ersetzt.

b) Nach dem Wort „Behinderung“ werden die 
Worte „und Personen in sozialen Notlagen“ 
eingefügt. 

2. In § 2 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Land unterstützt die Kommunen bei 
der Wohnraumversorgung von Personen in sozi-
alen Notlagen, insbesondere von Flüchtlingen.“

3. In § 3 Absatz 1 werden nach der Angabe „(GVOBl. 
Schl.-H. S. 789),“ die Worte „Ressortbezeichnun-
gen ersetzt durch Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143),“ angefügt.

4. § 8 wird wie folgt geändert:

In Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

a) „Der Wohnberechtigungsschein kann in Ab-
weichung von der Einkommensgrenze nach 
Absatz 2 oder der Verordnung aufgrund Ab-
satz 3 Satz 2 erteilt werden, wenn die oder 
der Wohnungssuchende durch den Bezug der 
Wohnung eine andere geförderte Wohnung 
freimacht, deren Miete, bezogen auf den 
Quadratmeter Wohnfläche, niedriger ist oder 
deren Größe die angemessene Wohnungs-
größe übersteigt. Die Ausstellung des Wohn-
berechtigungsscheines ist zu versagen, wenn 
sie auch bei Einhaltung der nach Absatz 2 
oder der Verordnung aufgrund Absatz 3 Satz 
2 maßgeblichen Einkommensgrenze offen-
sichtlich nicht gerechtfertigt wäre.“ 

b) In Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 werden die 
Worte „geändert durch das  Gesetz vom  
22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2963)“ durch 
die Worte „zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)“ ersetzt. 

5. In § 11 wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

„(1 a) Bei der Förderung besonderer Wohnformen 
oder Zielgruppen kann zur Erreichung des beson-
deren Förderzwecks von Absatz 1 abgewichen 
werden. Dies gilt insbesondere für Wohnraum für 
Studierende, ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderung sowie für Wohngemeinschaften zur 
gegenseitigen Unterstützung Alleinerziehender, 
im Alter oder bei Hilfebedürftigkeit und betreute 
Wohngemeinschaften. Die Sonderregelung ist in 
der Förderzusage zu bestimmen.“ 

6. § 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nummer 4 werden die Worte 

„zuletzt geändert durch Artikel 87 der Ver-
ordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I  
S. 2407)“ durch die Worte „zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S.1474)“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Abs. 13 des Gesetzes vom 
5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748)“ durch 
die Worte „zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610)“ ersetzt. 

c) Folgender Absatz 9 a wird eingefügt: 
„(9 a) Das für die Wohnraumförderung zustän-
dige Ministerium kann abweichend von Absatz 
9 durch Verordnung festlegen, mit welchen 
vertraglich zu vereinbarenden geänderten Dar-
lehensbedingungen wirtschaftliche Vorteile, 
die sich aus der Verkürzung von Zweckbindun-
gen nach Maßgabe von Absatz 3 und 4 erge-
ben, ebenfalls abgeschöpft werden können. 
Absatz 9 findet im Falle der vertraglichen Än-
derung der Darlehensbedingungen keine An-
wendung. In der Verordnung sind insbeson-
dere die angemessene Zins- und Tilgungshöhe 
während der Dauer der Zweckbindung, das 
Recht auf Fortführung des Darlehens nach Ab-
lauf der Zweckbindung einschließlich der Zins- 
und Tilgungshöhe, der Verzicht auf das Recht 
zur vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens so-
wie Verfahrensfragen zu regeln.“

d) In Absatz 12 werden nach der Angabe „Ab-
satz 9“ ein Komma und die Angabe „Ab- 
satz 9 a“ eingefügt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Mai 2016

 To rs t en  A l b i g  S t e fan  S tud t
 Ministerpräsident Minister
  für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert Ges. vom 25. April 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 233-5
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


